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Beratungsfolge Öffentlichkeitsstatus Aufgabe 

Verwaltungsausschuss nicht öffentlich Vorberatung 

Rat der Gemeinde Winnigstedt öffentlich Entscheidung 

 
 
 

Betreff: Neugestaltung des Kirchvorplatzes mit Sanierung des Völkerschlacht- 
denkmals 

 
 
Beschlussempfehlung: 

Um Erarbeitung einer Beschlussempfehlung zu der Ausgestaltung der Maßnahme und 
zu der finanziellen Beteiligung der Gemeinde wird gebeten. 
 
 

Begründung: 

1.  In verschiedenen zurückliegenden Ratssitzungen hatte ich bereits berichtet, dass das Völ-
kerschlachtdenkmal dringend einer Restaurierung bzw. einer Neuaufrichtung bedarf. Der aus 
Feldsteinen und Mörtel zusammengefügte Unterbau unter dem behauenen Steinwerk zerfällt 
zusehends und stelle bereits auch eine Gefahr v.a. für spielende Kinder dar. 
 
Dieses Denkmal ruht zwar, wie der Gedenkstein für die Weltkriegstoten auf dem umfriedeten 
Vorplatz der Apostelkirche und mithin auf Grundstück der Kirche. Beide Denkmäler sind aller-
dings weltliche Angelegenheiten und liegen nach allgemeiner Übereinkunft im Verantwortungs-
bereich der politischen Gemeinde. 
 
Spätestens seit 2022 stehe ich in vertieften Gespräche mit der Kirchengemeinde über die Sa-
nierung des Völkerschlachtdenkmals, der nach Willen der Kirche auch die grundlegende Sanie-
rung des gesamten Vorplatzes hinzutreten soll. 
 
Ein erster Planungsentwurf mit Kostenschätzung (brutto rd. 80.000 €) wurde von Firma Haltern 
& Kaufmann am 20. März des Jahres in einer gemeinsamen Sitzung des Kirchenvorstandes 
und Mitgliedern des Gemeinderates vorgestellt. 
In der sich am 21.3.2024 anschließenden Ratssitzung habe ich den Projektstand vorgestellt; die 
Planungsunterlagen sind der Niederschrift als Anlage angefügt. Hierauf nehme ich Bezug. 
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In weiteren Gesprächen hatte ich vorgeschlagen, nicht nur den Kirchvorplatz barrierefrei zu-
gänglich zu gestalten, sondern auch das Kirchgebäude. Dies würde zum einen die Anforderun-
gen an die Zugänglichkeit öffentliche Plätze und Gebäude erfüllen und würde mutmaßlich die 
Aussichten auf eine Bezuschussung auch aus öffentlichen Mittel verbessern 
 
Diese Option wurde geprüft und für schwierig befunden, da ein seitwärtiger barrierefreie Zugang 
aus bautechnischen Gründen ausfällt, auf der anderen Seite das Eingangsgpodest nicht genü-
gend Fläche für eine Benutzung mit Rollstuhl (Wendekreis) zulässt. 
 
2.  Zwischenzeitlich wurden die Planungen jedoch nochmals überarbeitet und sehen eine barri-
erefreie Zuwegung über die im nördlichen Teil geöffnete Umfassungsmauer mit einer zweiteili-
gen Rampe mit Zwischenpodest vor. Damit sind Steigung (6 %) und Gefällstrecke (max. 6 m 
am Stück) den Vorgaben entsprechend. Das Zwischenpodest führt zum neu positionierten Welt-
kriegsgedenkstein und nach einer 90 Grad-Wendung auf das Eingangspodest, welches weitest-
gehend unter Verwendung der vorhandenen Werksteine entsprechend vergrößert wird. 
 
Der Entwurf ist in der Anlage 1 angefügt. 
 
Die aktualisierte Kostenschätzung geht von rd. 117.500 € an Kosten (brutto) aus (vgl. An-
lage 2). 
 
In einem Gespräch mit der Kirchengemeinde am 5. Juni wurden die unterschiedlichen und ge-
genseitigen Wünsche erörtert. Ich habe darauf hingewiesen, dass aus der Mitte des Rates ab-
weichende Gestaltungsideen vorgetragen worden sind, die vom Rat zu beraten und ggf. zu be-
schließen wären. Einer dieser Wünsche sei eine weitere bzw. gänzliche Öffnung des Vorplatzes 
zur Straße hin, die hier ohnehin auch schon Platzcharakter aufweise und in absehbarer Zeit 
auch mit einer neuen Oberfläche (Pflaster, ggf. in Sandfarben von der restlichen Durchgangs-
fahrbahn abgegrenzt) versehen würde. 
Seitens der Kirchengemeinde wurde vorgetragen, dass der Kirchvorplatz in Teilen einst als 
Friedhof genutzt wurde und als geweihter Boden unter einem besonderen Gestaltungsvorbehalt 
der Kirche läge. 
Als Kostenbeteiligung der Gemeinde, die v.a. von der Freistellung und Neuerrichtung des Völ-
kerschlachtdenkmals profitiere, wünschte sich die Kirchengemeinde einen Anteil von 50 %. 
 
Ich habe zugesagt, hierzu eine Entscheidung des Gemeinderates herbeizuführen, der zufolge 
dann auch ein entsprechender Haushaltsansatz für 2025 zu bilden wäre. 
 
3.  Zwischenzeitlich habe ich bei der Stiftung Zukunftsfonds Asse sowie bei der LEADER-Re-
gion nördliches Harzvorland für dieses Gesamtprojekt im Namen der Gemeinde sowie der Kir-
che Voranfragen auf eine mögliche Bezuschussung gerichtet. Dem Grunde nach erscheinen 
diese n.m.M. möglich. 
 
Vom Stiftungsvorstand des ZFA habe ich eine erste Aussage hierzu für nach der nächsten Vor-
standssitzung (25.6.2024) zugesagt bekommen. 
 
Mit der Sweco GmbH als geschäftsführende Verwalterin der Fördermittel ist ein Gespräch avi-
siert, hat aber bis zum Zeitpunkt der Drucksachenerstellung noch nicht stattgefunden. 
 
4.  Mit Firma Haltern & Kaufmann habe ich, um eine Entscheidungsfindung zu erleichtern, ver-
sucht, die Kosten aus der Schätzung in Anlage 2 den gemeindlichen und den kirchengemeindli-
chen Belangen zuzuordnen. Eine scharfe Auftrennung der Kosten lässt sich bei diesem Projekt 
naturgemäß nicht darstellen. 
 
In ihrer Stellungnahme geht Firma Haltern & Kaufmann in etwa von folgender Aufschlüsselung 
aus: 
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„Die Nettosummen teilen sich wie folgt auf: 

- ca. 11.000€ für Zusatzkosten für die Rampe um die Barrierefreiheit zum Kirchenraum 
zu gewährleisten 

- ca.   9.500€ für die Umsetzung der Denkmäler 
- ca. 11.000€ für die Änderung der Mauer (Durchgänge schließen und neu herstellen, 

gem. Plan) 

Die ergibt eine Summe von ca. 31.500€ netto.  

Die Angebotssumme beläuft sich auf 98.700€ . 

Abzüglich der o.g. 31.500€ ergeben sich für die Platzgestaltung Kosten von ca. 
67.200€ netto, bzw. 79.968€ incl. MwSt. 
 
Bei den angegebenen Beträgen handelt es sich um grobe Annahmen, da einzelne Po-
sitionen mehrere Teilabschnitte beinhalten.“  

 
Bei einer gedacht hälftigen Beteiligung der Gemeinde an der Änderung der Mauer und der übri-
gen Platzgestaltung (einschl. Rampenzuwegung bis zum Denkmal) sowie Übernahme der Kos-
ten für die Umsetzung der Denkmäler ergäbe sich ein Betrag von brutto etwa 58.000 €, was in 
etwas der Hälfte der Gesamtkosten entspräche. 
 
Eine hälftige Tragung der Kosten, soweit diese nicht bereits durch dritte Zuwendungsgeber ge-
tragen würden, ließe sich insofern herleiten. 
 
 
 
 
 
 
Michael Waßmann 
(Bürgermeister) 
 
 
Anlage 

1.   aktueller Planungsentwurf (Stand 3.5.2024) 
2.   aktualisierte Kostenschätzung vom 21.5.2024 






























